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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.04.1991

Norm

ASGG §54 Abs1

Rechtssatz

In einem Verfahren über eine Feststellungsklage nach § 54 Abs 1 ASGG sind alle Sachverhaltsfeststellungen in Bezug

auf jeden der berechtigten Dienstnehmer, deren Rechte oder Rechtsverhältnisse den Gegenstand des Prozesses

bilden, zu tre6en und diese Feststellungen rechtlich zu beurteilen. Eine solche Konkretisierung des Sachverhalts ist

auch für die faktische Wirkung der Entscheidung auf allfällige von den Dienstnehmern zu erhebende

Leistungsansprüche erforderlich.
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